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  NEUMÜNSTER Bebauungsplan Nr. 128 „Köstersche Fabrik“ 
FACHDIENST                               - 1. Änderung - 
STADTPLANUNG  

 

Bericht zur Prüfung und Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen  
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB  
eingegangenen Stellungnahmen, Stand 10.06.2014 



  PROKOM  

Stand: 10.06.2014 2/38 

HINWEIS 
Alle eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beziehen sich auf die 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 128 „Köstersche Fabrik“ und auf die 43. Änderung des F-Planes. Im Folgenden sind nur für die Stellungnahmen mit B-Plan relevanten 
Anregungen Abwägungsvorschläge formuliert. 

Inhalt der Stellungnahme und vorgebrachte Argumente Ergebnis der Prüfung 
Behandlung 
im weiteren 
Verfahren 

Nr. 03 Deutsche Telekom AG, Niederlassung Nord keine Stellungnahme abgegeben  

Nr. 10 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Tech-
nologie des Landes Schleswig-Holstein,  
Abt. VII 4, Verkehr und Straßenbau 

keine Stellungnahme abgegeben 
 

Nr. 11 LLUR, Forstbehörde Mitte des Landes Schleswig-
Holstein keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 12 Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein vom 25.03.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf eventuell vorkommende archäologische 
Funde wird als Hinweis unter den textlichen Festsetzungen 
und auch in die Begründung aufgenommen. Dieses gilt auch 
für die Benachrichtigungspflicht der Denkmalschutzbehörde, 
wenn bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbun-
gen entdeckt werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
berücksichtigen 
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Nr. 13 Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Schleswig-Holstein vom 28.02.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung des Bebauungsplanes sind die Kultur-
denkmale nachrichtlich dargestellt. Ergänzend werden die vor-
gebrachten Hinweise zur Lederfabrik in die Begründung aufge-
nommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
berücksichtigen 
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Abwägung in der 43. F-Plan-Änderung 
 
Die Kulturdenkmale werden in die Begründung der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 128 aufgenommen. 

 
 
 
berücksichtigen 

Die Kulturdenkmale sind in der Planzeichnung des Bebauungs-
planes nachrichtlich dargestellt. Dieses reicht aus, um die Be-
deutung der geschützten Gebäude zu dokumentieren. Die Hin-
weise zu möglichen Abschreibungsmöglichkeiten werden in die 
Begründung aufgenommen.  

teilweise be-
rücksichtigen 
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Nr. 14 LLUR, Abt. 7 Technischer Umweltschutz keine Stellungnahme abgegeben  

Nr. 16 LLUR, Abt. Landwirtschaft keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 17 Stellungnahme des Wasser- und Bodenverband „Obere Stör“ vom 27.02.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 25 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer zu Kiel vom 13.03.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Bebauungsplan 
keine weiteren Anregungen vorgetragen und somit die Fest-
setzungen zu den Verkaufsflächen etc. mitgetragen werden. 
Die in der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Änderun-
gen wurden bereits abgewogen, das Ergebnis wurde mitge-
teilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur Kenntnis 
nehmen / klarstel-
len 
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Nr. 26 Stellungnahme der Handwerkskammer Lübeck vom 27.03.2014 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Planung 
keine Bedenken vorgebracht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
zur  
Kenntnis nehmen 
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Durch die Festsetzungen werden Handwerksbetriebe nicht 
betroffen, da der Bestand gesichert wird. Wegen der anste-
henden Bauarbeiten werden ansässige Handwerksbetriebe 
die Gelegenheit haben, sich an den Ausschreibungen zu 
beteiligen und Bauleistungen zu erbringen. 
 
 
 
 
 

nicht  
berücksichtigen 
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Nr. 27 Stellungnahme der Stadtwerke Neumünster GmbH vom 03.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 30 Stellungnahme der Schleswig-Holstein Netz AG vom 18.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 32 E.ON Hanse AG keine Stellungnahme abgegeben  

Nr. 34 Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 51 Stellungnahme des FD Umwelt und Bauaufsicht, Abt. Natur und Umwelt der Stadt Neumünster vom 25.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Stadt Neumünster keine Satzung über die Durchfüh-
rung von außerhalb von Bebauungsplänen stattfindenden 
Ausgleichsmaßnahmen besitzt, wird gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB mit den Vorhabenträgern ein städtebaulicher Vertrag 
abgeschlossen. Die Ziffer III der textlichen Festsetzungen 
„Zuordnung der Ausgleichsflächen“, § 11 BauGB „städtebau-
licher Vertrag“ sowie die in der Stellungnahme aufgeführten 
Anregungen werden berücksichtigt. Da die Ausgleichsmaß-
nahmen vor Satzungsbeschluss gesichert werden müssen, 
wird der städtebauliche Vertrag vor dem Satzungsbeschluss 
geschlossen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
berücksichtigen 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Eigentümer 
des Grundstückes wird informiert. Nach Rechtskraft des B-
Planes besteht lt. Ziffer 5.5 der textlichen Festsetzungen die 
Verpflichtung, alle Bäume, Gehölzflächen und Knicks zu er-
halten und bei Verlust gleichartig zu ersetzen. 

 
 
zur  
Kenntnis nehmen 

 
Eine endgültige Entscheidung über die Versickerung des 
Oberflächenwassers auf dem Grundstück kann erst erfolgen, 
wenn die technischen Erschließungsplanungen auf den 
Grundstücken abgeschlossen sind. Das beauftragte Ingeni-
eurbüro wird sich ausführlich mit dieser Anforderung be-
schäftigen und im Einvernehmen mit der Unteren Wasserbe-
hörde den Abfluss des Oberflächenwassers regeln.  
Da die endgültige Entscheidung über die Behandlung des 
Oberflächenwassers in diesem Fall im Verfahren des Be-
bauungsplanes nicht getroffen werden kann, wurden die 
Hinweise zum Gewässerschutz nicht als Festsetzungen 
formuliert.  
 
 
 
 

 
zur  
Kenntnis nehmen 
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Nr. 52 Stadt Neumünster, FD Umwelt und Bauaufsicht,  
Abt. Bauaufsicht / Untere Denkmalschutzbehörde keine Stellungnahme abgegeben  

Nr. 53 Stadt Neumünster, FD Umwelt und Bauaufsicht,  
Abt. Bauaufsicht als untere Bauaufsichtsbehörde keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 54 Stellungnahme der Stadt Neumünster, FD Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 26.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 55 Stadt Neumünster, FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau 

und Grünflächen, Allgemeine Verkehrsaufsicht keine Stellungnahme abgegeben  

Nr. 57 Stadt Neumünster, FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau 
und Grünflächen, Allgemeine Verkehrsaufsicht keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 75 Stellungnahme der Stadt Neumünster, FD Stadtplanung für die Gemeinde Bönebüttel vom 06.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 76 Landrätin des Kreises Segeberg, Kreisbauamt keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 77/78 Stellungnahme für die Gemeinde Groß Kummerfeld und die Gemeinde Boostedt vom 28.02.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 81/82 Landesplanerische Stellungnahme, Stellungnahme des Innenministeriums, Städtebau und Ortsplanung vom 06.03.2014 
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Die Hinweise auf die Stellungnahme der Landesplanung vom 
10.06.2013 und auf die vorgenommenen Änderungen mit 
landesplanerischer Bedeutung werden zur Kenntnis genom-
men. 

 
 
 
 
 
zur  
Kenntnis nehmen 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorgenommenen 
Änderungen mit den Zielen der Raumordnung vereinbar 
sind. Dieses gilt auch für die Absicht, die Ansiedlung einer 
Apotheke im Plangebiet zuzulassen. 

zur  
Kenntnis nehmen 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Refe-
rates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht keine 
Bedenken gegen die Planung bestehen. 

 
 
zur  
Kenntnis nehmen 

Die Fläche des SO1 befindet sich seit Jahrzehnten im Eigen-
tum einer in Neumünster ansässigen Familie, seit 1967 wird 
die Fläche für Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleistungen etc. 
genutzt. Ein gänzlicher oder teilweiser Verkauf der Flächen 
ist auch weiterhin nicht vorgesehen. Somit werden keine 
einzelnen Parzellen für Einzelhandelseinrichtungen geschaf-
fen. Es werden Flächen an Einzelhandelsbetriebe verpach-
tet, Entscheidungen hierüber trifft die Emil Köster GmbH. Ein 
„Windhundrennen“ im Sinne der genannten Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichtes ist nicht möglich. Es ist und bleibt 
eine organisatorische Einheit, die Vielfalt der Angebote bleibt 
erhalten.  
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Nr. 84 Stellungnahme des Einzelhandelsverband Nord e.V. vom 26.03.2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes mitgetragen und begrüßt werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur  
Kenntnis nehmen 
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Nr. 85 Stellungnahme des Verbandes der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Nord e.V. vom 18.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht  
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Nr. 87 Stellungnahme der Polizeidirektion Neumünster, DG 1.3 vom 13.03.2014 
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Die Hinweise zur Emil-Köster-Straße und zu den Ausfahrten 
sind in der Planung schon berücksichtigt worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klarstellen 

 

Die Hinweise zur Straße Haart werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zur  
Kenntnis nehmen 
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Die Anregung kann im B-Plan nicht berücksichtigt werden, 
da der Haart nicht zum Plangebiet gehört und Verkehrsrege-
lungen nicht Gegenstand von B-Plan-Festsetzungen sind. 
 
 

 
 
 
 
nicht  
berücksichtigen 
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Nr. 88 Stellungnahme des Stadtteilbeirates Brachenfeld / Ruthenberg vom 27.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass der Stadtteilbeirat die Ansiedlung einer 
Apotheke im Plangebiet mit Bedauern zur Kenntnis nimmt, 
wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur  
Kenntnis nehmen 

Gemäß den textlichen Festsetzungen zum Teilgebiet A des 
Sondergebietes 1 sind freiverkäufliche Apothekenwaren zu-
lässig (siehe Ziffer 1.3 der Neumünsteraner Sortimentsliste). 
Es wird nicht davon ausgegangen, dass umliegende Apothe-
ken gefährdet werden. 

zur   
Kenntnis nehmen 
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Nr. 89 Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, 
Amt für Katastrophenschutz, Kampfmittelräumdienst keine Stellungnahme abgegeben  
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Nr. 93 Stellungnahme der Stadt Neumünster, FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, Abt. Tiefbau vom 14.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 94 Stellungnahme des FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, Abt. Grünflächen der Stadt Neumünster vom 28.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Forderung nach einem übergeordneten städtebaulichen 
Konzept, in dem auch der nichtmotorisierte Verkehr und ins-
besondere die Anbindung des Plangebietes für Fußgänger 
und Radfahrer gen Süden zum Krogredder berücksichtigt 
werden, sprengt den Rahmen dieses Bebauungsplanes.  
Zurzeit gibt es nur einen Trampelpfad nach Süden durch die 
Geilenbek-Niederung. Er verläuft auf privatem Grund. Der 
Bau von Wegen durch die Geilenbek-Niederung zum 
Krogredder / Störpark ist nicht absehbar, da die Eigentümer 
dieses nicht zulassen. Die Geilenbek-Niederung ist auch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teilweise  
berücksichtigen  
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Lebensraum für streng geschützte Tiere, Störungen sind 
nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz verboten.  
Durch die Planung werden Wegeverbindungen im Süden 
nicht grundsätzlich verhindert. Die Erschließungsachsen und 
Erschließungswege im Plangebiet lassen eine Anbindung 
auch späterhin jederzeit zu. Gegebenenfalls müssen hierfür 
schmale Öffnungen in den vorhandenen / geplanten südli-
chen Gehölzstreifen vorgenommen werden, die Grundstück-
seigentümer müssten zustimmen (siehe oben).  
In der Begründung werden zusätzliche Angaben zum Fuß- 
und Radverkehr aufgenommen.  
Der private Bolzplatz wird schon seit längerer Zeit nicht mehr 
genutzt und ist nie genehmigt worden. Somit wird davon 
ausgegangen, dass er schon seit längerer Zeit nicht mehr 
zur Versorgung der angrenzenden Baugebiete beiträgt. Au-
ßerdem ist der Eigentümer nicht gewillt, eine solche Funktion 
neu zuzulassen. 
Die Anlage eines Trockenrasens auf dem ehemaligen Bolz-
platz dient den Zielen des Naturschutzes, die an dieser Stel-
le ein Vorrang gegenüber der ehemalig vorhandenen, aber 
nicht mehr umsetzbaren Bolzplatznutzung genießen.  

nicht  
berücksichtigen 

 Im Rahmen einer fachlich ordnungsgemäßen Erschlie-
ßungsplanung einschließlich Baumpflanzungen müssen 
technische und sonstige Vorschriften / Normen eingehalten 
werden. Die geforderten Vereinbarungen sind nicht Gegen-
stand eines B-Plan-Verfahrens. 

nicht  
berücksichtigen 
 

Die Forderung nach einer wasserdurchlässigen Herrichtung 
der Stellplatzanlagen kann nur teilweise berücksichtigt wer-
den, da sich in weiten Teilen des Planungsgebietes Altlasten 
befinden, deren Schadstoffe durch eine Einleitung von Re-
genwasser zusätzlich mobilisiert werden können. Dieses 
zusätzliche Gefährdungspotenzial muss ausgeschlossen 
werden.  
Der Wunsch nach wasserdurchlässigen Oberflächenbefesti-
gungen im Bereich von Stellplatzanlagen wird an das zu-
ständige Ingenieurbüro weiter gegeben, die in Abstimmung 
mit der Unteren Wasserbehörde auf den nicht bzw. nur ge-

teilweise 
berücksichtigen 
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ring belasteten Flächen Möglichkeiten zur Versickerung 
prüft. Die Versickerung des Regenwassers liegt auch im In-
teresse der Wasserwirtschaft, da die vorhandenen Leitun-
gen / Vorfluter schon heute teilweise überlastet sind. Konkre-
te Entscheidungen zum Flächenumgriff und zur Art und Wei-
se der Versickerung können erst auf der Ebene der Er-
schließungsplanung getroffen werden. 

 



  PROKOM  

Stand: 10.06.2014 36/38 

 
Nr. 95 Stellungnahme der Stadt Neumünster, FD Technisches Betriebszentrum vom 26.02.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 96 Stellungnahme der Stadt Neumünster, FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, Abt. Tiefbau / Kanalbau vom 05.03.2014 

keine Anregungen vorgebracht 
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Nr. 97 Stadt Neumünster, FD Stadtplanung und 

-entwicklung, AG Erschließung keine Stellungnahme abgegeben  

 
Aufgestellt: Lübeck, den 10.06.2014 
PROKOM  
 


